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1 Zweck 
Dieses Reglement soll helfen Unfälle, Vergiftungen, Brände und Explosionen bei der 
Verwendung von Flüssiggas (Butan/Propan) zu vermeiden. 
 

Es ist ein Hilfsmittel zum Nachweis der Sorgfaltspflicht des Veranstalters und des 
Standbetreibers beim Einsatz von Gasgeräten (Flüssiggasanlagen).  
 
 

2 Anwendungsbereich 
Der Anwendungsbereich dieses Reglements umfasst bewilligungspflichtige Veran-
staltungen und Festwirtschaften mit Verkaufsständen aller Art. 
Es wird für mobile und in Fahrzeugen oder Anhängern eingebaute Gasgeräte an-
gewendet. 
 

Das Reglement richtet sich nicht an private Veranstaltungen. 
 
 

3 Vorgehen  
Der Nachweis, dass ein Gasgerät an einer bewilligungspflichtigen Veranstaltung 
sicher betrieben werden kann, liegt in der Verantwortung der Benützer von Gasge-
räten und erfolgt in zwei Stufen: 

1. Nachweis für ein sicheres Gasgerät durch jährliche Gaskontrolle (Kontrollbe-
scheinigung und Vignette, siehe Abschnitt 4.2) 

2. Nachweis des fachgerechten Gebrauchs (Handhabung) durch Ausfüllen der 
„Checkliste Veranstaltung“ bei jeder Veranstaltung (siehe Abschnitt 4.3) 

 
 

4 Umsetzung 
Der Veranstalter erklärt die Anwendung dieses Reglements für seine Veranstaltung 
als verbindlich. Damit werden folgende Anforderungen gestellt: 
 

4.1 Anforderungen an den Veranstalter 
 

Der Veranstalter gewährleistet, dass nur Standplätze bzw. Aufstellungsorte für den 
Einsatz von Gasgeräten zugeteilt werden, bei denen: 

o die Frischluftzufuhr und ein gefahrloses Abführen der Abgase gewährleistet sind 
o im Umkreis von mindestens 1m keine Ansammlung von Flüssiggas (z.B. in Ab-

flüssen, Entwässerungen, Schächten, Mulden usw.) möglich ist 

.  
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4.2  Kontrolle der Gasgeräte 
 

Für jedes eingesetzte Gasgerät muss eine gültige „Kontrollbescheinigung Veranstal-
tungen“ vor Ort vorliegen und eine Vignette angebracht sein. 
 

Die Kontrolle der Gasgeräte sollte rechtzeitig  
vor der Veranstaltung erfolgen. 
 

Es dürfen nur Personen mit geprüftem Fachwissen 
Kontrollen an Gasgeräten vornehmen. Die Liste 
der vom Verein Arbeitskreis LPG geprüften und  
zugelassenen Gaskontrolleure ist zu finden unter: 
www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/.  
 

Bei einer Kontrollbescheinigung ohne festgestellte 
Mängel werden die Vignetten mit einer Gültigkeit  
von 1 Jahr an jedem Gasgerät angebracht und  
je eine Kontrollbescheinigung ausgestellt. 
 

Ausschlaggebend ist die entsprechende Kontrollbe- 
scheinigung auch wenn die Vignette beschädigt ist! 
 

Gasgeräte, welche Mängel aufweisen, dürfen  
nicht betrieben werden.  

 
4.3  Sicherer Betrieb der Gasgeräte 
 

Der Betreiber hat bei jeder Veranstaltung durch Ausfüllen der „Checkliste Veran-
staltung“ nachzuweisen, dass der Betrieb der Gasgeräte sicher ist. 
 

Der Standbetreiber ist verantwortlich, dass alle Mitarbeitenden, welche mit den 
Gasgeräten arbeiten, über den sicheren Betrieb der Anlage instruiert sind. 
 

Zusätzliche Anforderungen seitens des Brandschutzes sind ebenfalls zu berücksich-
tigen. 
 

Die Einhaltung dieser Vorgaben können durch die Bewilligungsinstanzen kontrol-
liert werden. 
 
 

5 Weitere Bestimmungen 
• Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) 

• EKAS-Richtlinie 6517: Flüssiggas, Lagerung und Nutzung (www.suva.ch/6517.d) 

• Reglement für Kontrolleure, Verein Arbeitskreis LPG 
(www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/) 

• VKF Brandschutz-Merkblatt 2002-15: Zeltbauten für temporäre Veranstaltungen  

https://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/
http://www.suva.ch/6517.d
http://www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/)
https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/
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Download unter: www.arbeitskreis-lpg.ch/service/downloads/ 

   

https://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/downloads/
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Kontrolle von Gasgeräten an Veranstaltungen 

 

1 Gesetzliche Grundlage 
 
Gesetzliche Grundlage für die Benützung von Gasgeräten an Veranstaltungen ist der Artikel 32c der 
Verordnung über Unfallverhütung VUV: 
4 Die Flüssiggasanlagen sind vor der Inbetriebnahme, nach Instandhaltungen und nach Änderungen sowie 
periodisch zu kontrollieren, insbesondere hinsichtlich der Dichtheit. 

5 Sie dürfen nur von Personen erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden, die 
ausreichende Kenntnisse nachweisen können. 

Die EKAS-Richtlinie 6517 konkretisiert die Anforderungen der periodischen Kontrolle. Unter 16.2.2 ist 
festgelegt: 

Aufgrund von Nutzung und Gefährdungspotential (Stand der Technik) sind folgende periodische 
Kontrollintervalle für Flüssiggasanlagen zu beachten: 
- ein Jahr für bei Veranstaltungen (Festwirtschaft mit Verkaufsständen) eingesetzte Flüssiggasanlagen 

Periodische Kontrollen dieser Flüssiggasanlagen sind von einem gemäss Unterkapitel 18.2 ausgebildeten 
Fachmann auszuführen. Sie werden mit Kontrollbescheinigung und Vignette dokumentiert. 

 

2 Wie funktioniert der Nachweis für Veranstaltungen? 
 
Der Nachweis, dass ein Gasgerät an einer bewilligungspflichtigen Veranstaltung sicher betrieben werden 
kann, erfolgt in zwei Stufen: 

a. Nachweis für ein sicheres Gasgerät durch Gaskontrolle (Kontrollbescheinigung) und Vignette (siehe 
Kapitel 3) 

b. Nachweis des fachgerechten Gebrauchs (Handhabung) durch Ausfüllen der Checkliste 
Veranstaltung bei jeder Veranstaltung (siehe Kapitel 4) 

 

3 Nachweis für ein sicheres Gasgerät 
 
Um die Funktionstüchtigkeit des Gasgeräts zu gewährleisten, muss das Gasgerät jährlich kontrolliert 
werden.  

Es dürfen nur qualifizierte Personen eine Kontrolle an Gasgeräten für Veranstaltungen vornehmen. Sie 
finden die Liste der vom Verein Arbeitskreis LPG geprüften und zugelassenen Gaskontrolleure unter diesem 
Link.  

Bei der Gaskontrolle werden die Dichtheit, die Aufstellung der Gasflaschen, die Druckregler, die Schläuche, 
und die Gasgeräte kontrolliert. Der Kontrolleur kann auf Wunsch auch Verbrauchsmaterial wie Schläuche 
und Druckregler gegen Verrechnung ersetzen. Servicearbeiten an Gasgeräten werden vom Fachhändler 
ausgeführt. 

Neu verlangen die gesetzlichen Vorschriften in der Schweiz, dass Gasgeräte (z.B. 
Gasgrill), welche an bewilligungspflichtigen Veranstaltungen eingesetzt werden 
über die Vignette einer gültigen Gaskontrolle verfügen und der Betreiber vor Ort 
eine entsprechende Checkliste ausfüllt. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html#a32c
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html#a32c
http://www.suva.ch/6517.d
http://www.arbeitskreis-lpg.ch/
https://lpg.datenbank-hosting.com/fmi/webd/LPG_MacOffice
https://lpg.datenbank-hosting.com/fmi/webd/LPG_MacOffice
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Eine erfolgreiche Gaskontrolle wird durch 
das Anbringen der Vignette und das 
Aushändigen der Kontrollbescheinigung für 
Veranstaltungen dokumentiert. 

 

 
 
 
 
 

Bitte beachten: Die Vignette kann mit der Zeit durch Reinigung, Verschmutzung, Hitze beschädigt werden, 
nicht mehr leserlich sein. 
Ausschlaggebend für das Dokument ist die Seriennummer der Vignette für Veranstaltungen für dieses 
Gasgerät! Die Gültigkeit der Bescheinigung beläuft sich auf ein Jahr ab Kontrolldatum.  
Die Kontrollbescheinigung sollte bei der Veranstaltung vor Ort vorliegen (PDF / Papier), da diese z.B. vom 
Veranstalter oder den zuständigen Bewilligungsinstanzen eventuell verlangt werden kann. 

 
 

4 Nachweis des sicheren Gebrauchs 
 
Der Nachweis eines kontrollierten Gasgeräts allein genügt nicht. Es ist auch eine fachgerechte 
Handhabung zu gewährleisten!  

Aus diesem Grund muss vor jeder Veranstaltung die Checkliste Veranstaltungen (unter «Gaskontrolle 
Veranstaltung») vor Ort ausgefüllt werden. 
Dabei sind die Instruktion der Mitarbeiter, die Aufstellungsbedingungen, die Schläuche und weitere 
Punkte zu überprüfen. 

Bitte beachten: die ausgefüllte Checkliste muss bei der Veranstaltung vor Ort vorliegen, da diese z.B. vom 
Veranstalter oder den zuständigen Bewilligungsinstanzen eingesehen werden kann. 

 
 

 
 
 

  

Nur durch die Kontrollbescheinigung, Vignette und die ausgefüllte Checkliste  
ist der Nachweis der sicheren Verwendung eines Gasgeräts gegeben! 

https://www.arbeitskreis-lpg.ch/gaskontrolle/
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5 Weitere Fragen (FAQ) 
 

 
Muss ich für die private Nutzung meines Gasgeräts eine Gaskontrolle durchführen lassen? 
Nein, die Regelung gilt nur für die Verwendung von Gasgeräten an bewilligungspflichtigen Veranstaltungen. 
 
 

Gelten private Feste auch als Veranstaltungen? 
Nein, als Veranstaltungen gelten nur bewilligungspflichtige Veranstaltungen mit gewerblichen 
Verkaufsständen. 
 
 

Müssen Gasgeräte im Verkauf neu diese Vignette aufweisen? 
Nein, die Inverkehrsetzung unterliegt einer anderen Gesetzgebung (Produktesicherheitsgesetz).  
Die Kontrollpflicht erwächst erst beim Gebrauch des Gasgeräts an bewilligungspflichtigen Veranstaltungen. 
 
 

Müssen einzelne Verkaufsstände (z.B. Poulet-Verkauf) auch eine Gaskontrolle durchführen lassen? 
Ja, für gewerbliche Verkaufsstände gelten die gleichen Anforderungen wie für bewilligungspflichtige 
Veranstaltungen. 
 
 

Wenn ich mehrere Gasgeräte (Grills) an Veranstaltungen einsetze, genügt eine Vignette und eine 
Kontrollbescheinigung? 
Nein, für jedes an Veranstaltungen eingesetzte Gasgerät (Grill) braucht es eine separate Vignette und 
Kontrollbescheinigung. 
 
 

Wer kontrolliert an Veranstaltungen, ob eine Vignette und eine Kontrollbescheinigung vorliegen? 
Der Veranstalter oder die zuständigen Bewilligungsinstanzen können Kontrollen durchführen, ob Vignette 
und Kontrollbescheinigung vorliegen. Diese Kontrollen sind aber nicht vorgeschrieben. 
 
 

Wer sind die zuständigen Bewilligungsinstanzen? 
Dies unterscheidet sich je nach Bewilligungsverfahren für Veranstaltungen von Kanton zu Kanton bzw. von 
Gemeinde zu Gemeinde.  
Grundsätzlich können dies die Gewerbepolizei, die Feuerpolizei oder eine dazu beauftrage 
Firma/Organisation sein. 
 


